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 BGH Edelstahl Lugau GmbH 

 

Information der Öffentlichkeit nach § 8a der Störfall-Verordnung  

 

1. Angaben zum Standort und Betreiber 

BGH Edelstahl Lugau GmbH 

Gleisstraße 12 

09385 Lugau 

Tel. 037295 – 29 – 0 

www.bgh.de 

 

2. Informationen zur Tätigkeit am Standort 

Die BGH Edelstahl Lugau GmbH ist ein Produktionsstandort innerhalb der BGH-Gruppe. Am Standort 

Lugau werden eine Drahtfertigung, mit zugehöriger Beizanlage, und eine Stabfertigung zur Herstellung 

von gezogenem Draht und bearbeitetem Stabstahl betrieben. Insbesondere für die Beizanlage und die 

zugehörigen Betriebsteile werden Einsatzstoffe benötigt, die aufgrund ihrer Eigenschaften und Mengen 

unter die 12. Bundesimmissionsschutzverordnung (Störfallverordnung) fallen. Die gelagerten und in 

den Produktionsanlagen eingesetzten Einsatzstoffe überschreiten die Mengenschwellen der unteren 

Klasse der Störfallverordnung. Die sich daraus ergebenden Grundpflichten zur Reduzierung der mit der 

industriellen Tätigkeit verbundenen Risiken und Gefahren und zur Vermeidung von Auswirkungen auf 

Menschen und Umwelt werden am Standort umgesetzt. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und 

Nachbarn sowie die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie sind wesentliche Bestandteile unserer 

Unternehmenskultur. Unter Beachtung aller relevanten Umwelt- und Sicherheitsvorschriften 

überprüfen wir kontinuierlich unsere Prozesse, um Risiken und Gefahren unseres Handelns frühzeitig 

zu erkennen und Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen zu generieren. 

3. Beschreibung der relevanten gefährlichen Stoffe und Eigenschaften 

Am Standort werden zur Fertigung Stoffe mit folgenden Eigenschaften verwendet und gelagert. 

 
Giftige und sehr giftige Stoffe 

 
Ätzende Stoffe 

 
Gesundheitsschädliche Stoffe 

 
Entzündliche Stoffe 

 
Brandfördernde Stoffe 

 
Umweltgefährliche Stoffe 

 

http://www.bgh.de/


4. Verhalten bei einem Störfall 

Trotz aller vorbeugenden Maßnahmen und der regelmäßigen Überprüfung unseres Handelns durch die 

zuständigen Behörden kann das Eintreten eines Störfalls nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Störfälle können sein: 

• Brand 

• Freisetzung von giftigen, ätzenden Gasen und Dämpfen 

• Freisetzung von wasser- und umweltgefährdenden Stoffen 

Im Rahmen des von der BGH Edelstahl Lugau GmbH erstellten Störfallkonzeptes wurden mögliche 

Störfälle betrachtet und die Gefahrenabwehr mit den zuständigen Behörden, unter anderem 

Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, abgestimmt. 

Information zu einem Störfall 

Bei Betriebsstörungen mit möglichen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt werden Sie von den 

Behörden, der Polizei oder der Feuerwehr durch Lautsprecherdurchsagen oder Sirenensignale 

gewarnt.   

Verhaltensregeln 

• Gefahrenbereich gegen die Windrichtung verlassen. 

• Geschlossene Räume aufsuchen. Zu Hause bleiben. 

• Fenster und Türen schließen, Klima- und Lüftungsanlagen ausschalten. 

• In Not geratenen Personen helfen. Gegebenenfalls Personen aufnehmen. 

• Informieren Sie sich über Radio, Fernsehen und digitale Medien. 

• Befolgen Sie die Anweisungen der Einsatz- und Rettungskräfte. 

• Behindern Sie die Einsatzkräfte nicht. 

• Blockieren Sie nicht die Telefonleitungen zu Polizei und Rettungskräften sowie zu den 

Ansprechpartnern der BGH-Edelstahl Lugau GmbH. Benutzen Sie den Notruf nur im Notfall. 

 

5. Ansprechpartner im Unternehmen 

Weitergehende Informationen über die Störfallvorsorge am Standort Lugau erhalten Sie zu 

Geschäftszeiten unter Tel.: 037295/29-200 oder glugsekretariat@bgh.de oder im Internet 

www.bgh.de. 

6. Behördliche Vor-Ort-Besichtigungen 

Die jeweils aktuellen Vor-Ort-Besichtigungen mit Datum und Informationen sind elektronisch unter 

https://www.anlagensicherheit.sachsen.de abrufbar. 

https://www.anlagensicherheit.sachsen.de/

